
z/f Erziehungsberatung,t
Auftrag und Ziele
E. ist eine Hilfe rur Erziehung ($$ 27ff. SGB VI-
ll). Sie soll Kinder, Jugendliche, Eltern und andere

Erziehungsberechtigte bei der Klärung und Bewäl-

tigr-rng von individuellen und familienbezogenen
Problemen unterstützen ($ 28 SCB VIII). Daztt

zäh)en Y erhaltensauffiil I i gke iten, Entw ick I ungs-
störungen sowie Lernschwierigkeiten von Kindern
und Jugendlichen einschließlich damit zusamrren-
hängender psychosornatischer Problerne, Er.zie-
hungsfragen sowie Konflikte und Krisen in der
Farnilie. Nicht selten handeit es sich um Mehr-
fachbelastungen. Aufgabe der E. ist es, die seeli-
sche Entwicklung von Kindern und Jugendlichen
zu fiirdern und auftretende Ceftihrdungen und Stö-
rungen zu klären und zu behandeln, möglichst be-
vor sie sich zu dauernden Beeinträchtigungen ver-
festigen.

Anlässe für die Inanspruchnahme von E. sind:
ernotionale Problerne (2.B. Angste, Einsarnkeit,
deplessive Zustände); soziale Ver.haltensaufftilIig-
keiten (2.8. Kontal(tschwierigkeiten, Aggressivl-
rät, Ceschwisrerrivalität); Problerne irn Schul- und
Leistungsbereich (2.8. Leistungsversagen, Schui-
schwänzen, Tei I Ieistungsstörungen); Schwierigkei-
ten in der familialen Interaktion (2.8. Gesprächs-
verweigerung, l<ör'perliche Züchtigung, Ablösung
vorn Elternhaus); psychosornatische Aufflilliekei-
ten (2.8. Einnässen, Einkoten, Ess- oder Spiach-
störungen) (Münder u.a., { 28 Rz 9). Dabei kann
ein und dieselbe Aufftilligkeit unterschiedliche
Bedeutung haben. E. hat daher zunächst festzustel-
Ien, ob sie es mit einenr Problem des Kindes oder.
Jrrgendlichen selbst, seiner Elter.n, der Familie als
ganzer oder einer Reaktion auf Bedingungen des
soziaien Urnfeldes zu tun hat. Dententsprechend
ist die Ebene der Intervention zu bestirnmen; häLr-
fig sind parallele Vorgehensweisen erlorder.lich.
Dieses multipelspektivische Arbeiten ist ker.rn-

. zeiclrn,ond ftir E. (bke 2000a, lBff.).

Multidisziplinäres Team
Es setzt das Zusarnrnenwirken verschiedener Fach-
richtungen im Tearn einer Erziehungsberatungs-
steile (EBSI), wie es das SGB VIII verbindlich
gernacht hat (g 28 S. 2), votaus (Wiesner $ 28 Rn
l4ff.; Jans/Happe/SaLrrbier/Maas I 28 Rn 32,34).
In deu Förderriclrtlinien der Länder zr.rr E. werden
fiir das Regelteam die folgenden Crundberufe be-
nannt: Psychologe, Sozialarbeiter"/Sozialpädagoge,
Kinder'- und Jr.rgendlichenpsychotherapeut und ein
ggf. nebenamtl. tätigel Arzt. Darüber hinaus wir.-
l<en auch Heilpädagogen, Dipl.-Pädagogen und
Logopäden in den Ber.atungsstellen rnit (bke 1 999,
3Bf. und 2000a, 100ff.).

Die praktische Arbeit mit Kindem und Jugendli-
chen, ihren Eltern und Farnilien setzt in der E. i.d.R.
neben den Crundberufen eine auf das Arbeitsfeld
bezogene Zrrsatzausbildung voraus. Die Mitarbeiter
sollen deshalb mit unterschiedlichen methodischen
Ansätzen vertraut sein (,\ 2S S. 2, SGB Vlll). Hierzu
Zählen in erster Linie therapeutische eualifizier.un-
gen, z.B. Psychoanalyse, Verhaltenstherapie, Ge-
sprächspsychotherapie und Familientherapie /psy-
öhotlterapien), aber auch Qualifizierungen zur Mo-
difikation sozialer Netmverke oder Systeme, z.B.
Methoden sozialer Gruppenafbeit, GWA (Hundsalz
1995, 195ff.; bke 1999, l9; Jans/HappeiSaurbier/
Maas $ 28 Rn 26ff.) (Systentisches Denken tmd
Handeln, Methoden der Sozialen Arbeit, Metkodi-
sches Handeln). Eine Approbation als psychologi-
scher Psychotherapeut oder Kinder.- und Jugendli-
chen-Psychotherapeut nach dem psychThC ist je-
doch nicht erforderlich (bke 2000a, 75ff.). Der
Fachverband der E., bke, bietet eine spezifische
Weiterbildung zum Erziehungs- und Familienber-a-
ter an, die therapeutische Kompetenzen mit den An-
fordelungen vernetzten Albeitens in der Kinder-
und J t ge ndl t i lfe verbindet.

Daneben hat in den letzten Jahr.en eine auf Ziel-
gfuppen bzw. Problernlagen bezogene Kornpetenz
als dfitte Qualifil<ationsebene zuneirrnend Rele-
vanz gewonnen (Mtinder u_a., { 28 Rz I4). Ziel-

$ 2S Erziehungsberatung
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Erziehungsberatungsstellen und andere Beratungsdienste und _ein_

richtungen sollen Kinder, Jugendliche, Eltern r+nd andere Erzie-
hungsberechtigte bei der Klärung und Bewältigung individ.ueller und
farnilienbezogener Probl.tn. ,'''d der zugrundäriegend.en Fakto-
:uT, -b-.i 

der Lösung von Erziehungsfiagen sowie beilrennung und
Scheidung unterstützen. Dabei sollen Fachkräfte verschiedener iach-
richtungen zusarrürtenwirken, die mit unterschierlliqhsn rnethodi-
schen Alsätzen vertraut sind.

gruppen, die in einern ,"t"uun,"|)une in der E,.
rmmer wieder auftreten, sind z.B. Allein Erziehen_
de, Stiefeltern, Pflegeeltern, Eltern chr.onisch
klanl<er Kinder-, kriminell geftihrdete Kinder und
Jugendliche. Jede dieser Gruppen lebt in Situatio-
nen und ist mit Problernen belastet, die in einern
bestimmten Maße typisch fllr. sie und jeweils an_
ders gelagert sind. Ein Hilfeangebot muss djese
Spezifität der jeweiligen Lage der Betroffenen
aufnehmen und ein darauf bezogenes Angebot
entwickeln.

Dasselbe gilt fir. wiederkehrende problernlapen.
sei dies die Konsteilation von Trennune irnd
Scheidung (Mediation), von Gewalt in der Fami_
/le, insbesondere sexuellem Missbrauch, oder von
psychosomatischen Aufftilligkeiten. Die probleme
sind jeweils so spezifisch, dass sie eine besondele
Einarbeitung und Weiterbildung sowie kontinuier._
liche E,rfahrung erfordern.

E. ist daher nur in einerr Team von Fachkräften
möglich, das aus verschiedenen Fachrichtungen
zusatntnengesetzt ist, über unterschiediiche ZLr_
satzqLralifikationen verlügt und sich problern_ und
zielgrLrppenspezifisch qualifizierr. Eist diese Ce-
samtheit der beratenden und ther.apeutjschen Kom-
petenzen bei emotionalen, sozialen, leistr,rngsbezo-
genen und psychosomalischen problemen erlaubt
es, die im Einzelfall individuell angemessene Hilfe
anzubieten. E. i.d.S. wird typischerweise in Ber.a_
tungsstelien fiir Kinder, Jugendliche und EIter.n
(EBSten) erbracht. Sie kann auch durch ,,andere
Beratungsdienste und -einrichtungen., ($ 2B S. I

SCB VIII) geleistet werden; alierdings setzt dies
ein multidisziplinäres Fachteam im dargestellten
Sinne voraus ($ 28 S. 2 SCB Vttt). Die möglichen
lnterventionen der E. reichen von informatorischer
Beratung über das intensive Beratungsgespfäch,
diagnostische KJärung und Psychotherapie bis hin
zur Arbeit im sozialen Umfeld (Srähr, g 28 Rn 9,
l0). Dabei variieren nicht nur die ,,unterschiedli-
chen rrethodischen Ansätze" (Q 28), sondern auch
das ,,Setting", in dem gearbeitet wird. Es reicht
von der Arbeit mit dem einzelnen Kind, mit dem
Elternpaar oder der Farnilie, über Kinder- und Er-
wachsenengruppen bis zu Arbeitsformen außer-
halb der Einrichtung.

Fachliche Entwicklung

EBSten haben sich im Zuge ihrer psychotherapeu-
tischen Qualifizierung am,,medizinischen Modell"
plofessionalisiert. Inzwischen ist jedoch eine zu-
neirrnende,,Öffnung der Beratung" kennzeich-
nend. Die Befatungsstellen veroften sich verstärl<t
in ihrerrr jeweiligen Einzugsbereich (SozialraunL/
Sozialt'aumorientierLrng). Bezogen auf die Bevöl-
l<elungsstlukiur eines Stadtteils oder Landkreises

welden nnter Einbeziehung der vor.handenen sozi_
alen Infrastrukttrr Angebote fi.ir die spezifischen
Plobletnlagen der Bevölkerung entwichelt und die
Beratungsstelle rnit anderen Diensten und Einrich-
tlrngen vernetzt (Münder u.a., $ 28; Wiesner Q 28
Rn 22). So nehmen großstädtische Beratungsstel-
len in elhöhtern Maße aktuelle Entwickluns-en bei
l(inder', Jugerrdlichen und ihr.en Farniliän auf
(Schilling 1994, 23). Ländlicire Bedingungen er-
tbldeln eigene lebensweltorientjerte Arbeitskon-
zepte (Lenz I 990). EBSten arbeiten heute verstärkt
rrit Farnilien, die von Arntut betraffen sind (bke
2004), und mit Migrantenlanilien (Migrotion-bke
2000). EBSten bringen ihre Kompetenz auch
dulch Supervision fiir Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter anderer sozialer Einrichtungen ein, insbe-
sondere fur l(itas, Schulen und sozialpädagoglsche
Familienhilfe. Die Kooperation mit anderen Insti-
tutionen ist die Regel.

Die fächliche Debatte der l990er Jahre war durch
die kornrnLrnale Verwaltungsrefo rm (Verwal tun gs-
ntodernisientngll\er,re Steuerung) und in der Folge
von einet Ner-rbestimmung der er"ralität der Leis_
tr: n g gekennze ichnet (Q u a I i t ö ts e n tw i c kl un g). Auf
der Basis präzisierter Qualitätsmerkmale fur die
Leistung E. und aLrf sie bezogener Kennziffer-n
(bke 1999) hat der Fachverband ein Cütesieeel fljr
E.rzrelrungs- und Fami I ienber-atungsslel len 

-entwi-

ckelt, das die EinhaltLrng fachlicher Standards bes-
tätigt. Darübel hinaus war die Konzeptualisieruns
von BeratLrngsangeboten bei Trennung Lrnd Sclreil
dung zentral (bke 2001b). % aller Kinder rrnd Ju_
gendJichen, um derentwiilen E. in Anspruch ge-
notrmen wird, haben die Trennung bzw. Sclrei_
dung ihrer Eltern erlebt (Schilling i994, 45). Die
Tendenz ist steigend. EBSten haben nicht nur eine
breite Palette von lnterventionsmöglichkeiten ent_
wickelt, sondern auch die Zusammenarbeit mit JLF
gendömtern, Rechtsanwälten und Fantiliengerich_
ten, z.B. in speziellen AK, gesucht (a.a.O.). Durch
die KindRC von 1998 ist die Bedelrtung von Bera_
tung durch die JH ftir sich trennende Eltern unter_
strichen worden. An die Stelle einer ger.ichtlichen
Entscheidung über das Sorgerecht fiir gerneinsame
Kinder im Kontext einer Scheidung ist die Unter-
stätzung durch Berotutg getreten 1$ 52 FGC;
$ 613 ZPO). Elteln haben einen Rechtsanspruch
auf diese Leistung. Insbesondere bei hoch stritti-
gen Eltern müssen EBSten die Bedingungen ihrer
Leistungserbringung mjt dern Far-nG vereinbaren
(bke 200s,1.

Jugendliche und E,ltern, die ötlliche Einrichtunsen
nicht in Anspruch nehrnen vollen, suchen rrerir.-
dings auch im Internet Rat bei Fragen der Ent-
wicklung und des Zusamrnenlebens in der. Fanrilie.
Insbesondere weibliche Jugendliche nutzen ciiess



Mögiichkeit. Die Jugendministerl<onferenz hat
deshalb ein dr-rrch die bestehenden EBSTen getr.a-
genes Beratungsangebot irn Internet (www.bke-
elternbelatung.de und www.bke-jugendberatLrng.de)
eingerichtet. Die Anonyrnität des lnternets erleich-
tert zurr einen die Kontal<taufnahrne; sie ist aber
andererseits auch mit besonderen Anforder.uneen
an die Beratung verbrrnden (bke 2003).

Cesellschaftlicher Kontext
Als institr-rtionelle Einrichtung ist E. zu Beginn des
20. Jlr. entstanden. Sie ist Produl<t des Modernisie-
fungsprozesses der neuzeitlichen Ceselischaft und
zugleich Real<tion auf diesen Prozess. Sie ist Pro-
dukt, insofern erst in del modernen Cesellschaft,
die sich velbindlicher Lebensfolmen nicht mehr
sicher ist, ein soziales Systern entstehen l<ann, das
Fragen individueller Lebensführung nicht mehr
normativ thernatisiert; und sie ist Realction auf den
Modernisierungsprozess, insofern sie seine Fol-
gen, Verunsicherungen und synrptomgebundene
Reaktionen, bearbeitet^ Der Zelfall der eingelebten
Sozialordnung eröffnete den Menschen die Chan-
cen ejner individue)len Cestaltung des Lebens und
die Risiken eines ebenso individuellen Scheiterns
an ihnen zugleich. Erst mit der modernen Gesell-
.scäaJ4 entstehen die Frei('äume, in denen emotiona-
ie Konflikte - zwischen den Cescirlechtern und
zwlschen den Cenelatlonen - ausgetragen rrnd

bewältigt werden l<önnen. E. ist daher Teii dieses

lndividuaiisierungsprozesses: ein Beitrag zu seiner

Verwirklichung.

Sch utz des Privatgeheimnisses

Mediurn der E. ist denn auch die individuelle Be-

ziehung zwischen Berater und Klient. E. setzt die

freiwillige lnanspruchnahme durch die Ratsuchen-

den voraus und garantiert den Schutz der Vertrau-
ensbeziehung zum Berater (Stähf, $28 Rn I5;
Jans/Happe/Saurbier/Maas $ 28 Rn '1b; bke 1997,

l6ff.). Die Mitarbeiter der EBSten sind deshalb

zuf Wahrung des Plivatgeheimnisses ihrer Klien-
ren verpflichtet ($ 203 Abs. 1 Ziff. 4 SICB) (.lozl-

aldatenschutz, Sclweigepflicht, Zeugnisverweige-
nrngsrecht). Diese Vorschrift, die fi'üher zum Bild
einer E. irn ,,Elfenbeinturm" beigetragen hat, ist

heute Kern der Datenschutzregelungen des SCB
VIII. Die Einrichtung stellt eine eigene Organisa-

tionseinhelt dar und soll (ar,rch ais Abteilung des

JA) räLrnllich getrennt von der Behörde oder Olga-
nisation untergebracht sein (bke 2000, S. 205ff.)
Dies schließt die Berücksichtigung des Sozial-
ralrms in Konzeption und Praxis der E. nicht aus
(Menne 2000).

Erziehungsberatung als f{ilfe zur Erziehung
Durch die Einbeziehung der E. in die Hilfen zur
Erziehr"rng besteht gernäß $ 27 SGB Vlll ein
Rechtsanspruch der Personensorgeberechtigten auf
E. Dies beeinn'ächtigtjedoch nicht den unmittelba-
renZugang zur E. ($ 17 Abs. I Nr.3 SCB I) und
setzt keinen ftjrmlichen Verwaltungsakt voraus
($ 33 Abs.2 SCB X) (DST/ACJ 1995). Allerdings
ist die Ablehnung der Leistr,rng schriftlich zu be-
grtinden. Dies konrmt jedoch nur in Crenzilillen in
Betracht. Generell gilt, ,,dass die Notwendigkeit der
Hille umso mehr zu bejahen ist, je stärker die Hilfe
nur begleitenden Charakter hat und zeitlich begrenzt
ist (2.8. die Beratungsleistungen nach $ 28)".

Versorgungsgrad
2001 bestanden in der BRD ca. 1.100 EBSten. Sie
befanden sich zu 34To in öffentlicher und zu 6670
in fi'eier Trägerschaft. Auf eine EBSI entfielen ca.

76.000 Einwohner. Darnit ist die Richtzahi der
Weltgesundheitsolganisation, die eine EBSt fur
45.000 Einwohnef mit vier bis fiinf Fachkräften
vorsieht, noch nicht erreicht. Die neuen Bundes-
länder haben an das Versorgungsniveau der frühe-
ren Bundesrepublik Anschluss gefunden.

Die JLrgendberichte und der Wissenschaftlicher
Beirat des BMFuS (1993, 43) fordern einen weite-
ren Ausbau der E. Der Elfte Jugendbericht sieht E.
als Teil einer allgemeinen Infrastn-rktur, durch die
das Aufwachsen von Kinder und Jugendlichen in
Familien unterstützt werden muss (BMFSFJ 2002.
60).

Zum 31.12.2003 waren in den EBSten in Deutsch-
land 2.033 volizeit- und 3.17i teilzeitbeschäftiete
Fachmitarbeiter tätig. Von ihnen waren 46% Di;|.-
Psychologen, 35% SozArb/Sozpäd, 7% Diol.-
Pädagogen und 5% Heilpädagogen. Arzt. sind u.u.
nebenamtl. in EBSten einbezogen (bke, eigene Be-
rechnungen).

Ju gendhilfeplanu n g

Seit 1956, als die WHO die o.a. Richtzahl fonnu-
liert hat, ist der Anteii der Kinder r:nd Jugendli-
chen an der Cesarntbevölkerung, die ja die eigent-
Iichen Adressaten dieser Leistung sind, ständig zu-
rückgegangen. Die bke hat deshalb die Werte der
WHO auf den Anteil der Minderjähr-igen in der
Bevölkerung bezogen. Danach sollten fiir jeweiis
10.000 Kinder und Jugendliche vier.Fachkräfte der
E.. zur Verftigung stehen (bke 2000a, 228). Eine
bedarfsgerechte Ju gen dh i lft p I a nu n g haI al I erd i n gs
auch darüber noch hinauszugehen. Sie muss Kapa-
zitäten fiir E. doft verstärkt zLrr Verftigung stellen,

wo mehr Kinder und Jugendliche von indivrduel_
len Belastungssituationen betroffen sind. Als Indi-
katoren ftir solche Belastungen können u.a. gelten:
Trennung oder Scheidung der Eltern, Aufwachsen
bei einem allein erziehenden Elternteil, Arbeitslo-
siglceit eines Elternteils bzw. Sozialhilfebezue
(bke 200 I, 34ff).

Inanspruchnahme
Die Leistung E. wurde im Jahr 2003 von 301.650
Minderjährigen und jungen Volljährigen in An-
spruch genomrnen. Davon waren 56,3%o männJich
und 43,1Yo weiblich. Die Bundesstatistik weist da-
bei fiir die Zahl der beratenen Personen in der Zeit
von 1993 bis 2003 einen Anstieg von 50yo ar.rs.
Die Zahl junger Menschen, die aLrs Anlass der
Trennung oder Scheidung ihrer Eltern vorgestellt
wurden, verdoppelte sich in diesern Zeitraum. Die
relative Inanspruchnahrre der Leistung durch bzw.
wegen rninderjähriget Kinder und Jugendlicher ist
auf durchschnitrJich IB je 1.000 Minderjährige ge_
stiegen. Das Maximum der lnanspruchnahlne lap
im Alter zwischen 6 und l2 iahren. Bis zunr Altei
von l5 Jahren überwiegen Jungen; Unter den l5-
18-jährigen und bei den jr-rngen VolljähLigen i,ir-

berwiegen die Mädchen und jungen Fr.auen. Der
Anstieg der Inanspruchnahme ist zug)eich verbun-
den mit einer Zunahme der Zahl der.JLrgendlichen,
filr die bzw. um deretwillen eine Ber.atung erfolgt.
Auch die Zahl der weiblichen Beratenen ist konti-
nuierlich gestiegen (Menne 2001, I03). Irr Jahr
2003 lebten bereits 29,7% der beratenen l(inder
und Jugendlichen bei einem allein erziehenderr EI-
ternteil und 13,6% in einer Stjeffamilie. Nur ieder
zweite Minderjährige in der E. Iebt bei den llibli-
chen Eltern. 1975 waren es noch 92%o (Menne
200 l, l)5). E. wjrd damit bezoqen auf die eisenen
leibiichen Eltern zunehmend zu- einer postfaililia-
len Hilfe. Dies unterstreicht zugleich die Notwen-
digkeit zu frühzeitiger Unterstützung von Farnilien
durcir Beratung. Denn auch die Frerndunterbrin-
gungen werden zunehrnend i'ijr Kinder und Ju-
gendliche in Anspruch genommen, die aus den
neuen familialen Lebensforrnen stalnmen (Menne
2004).

Geschichte
ln EBSten wurden seit der Weimarer Zeit-wiein
anderen Industriestaaten auch - dopoelt so viel
Jungen wie Mädchen vorgesrellt. Diei ist aLrl die
ailgemeine gesellschaftliche Disl<rirninieruns des
weiblichen Ceschlechts zurückgefirhrt *o--rd.n.
Zugleicll wurden innerhaib der BeratunsssteJlen
Selektionsprozesse zu Lasten von lvlcidcJin (Jtrn-

gen) nachgewiesen. Spätere UntersuclrunRer
konnten dies allerdings nicht bestärigten. Vieirn-eh
stieg mit der Einftihrung farnilientherapeutischer
Arbeitsfolnren der Anteil von Mädciren in der E
kontinuierlich an. Es bleiben jedoch unterschiedlj,
che Schwerpunkte bei den Symptomatiken beste-
hen: während für Jungen Aggressivität und Lern_
probleme irn Vordergrund stehen, überwieeen bei
Mädchen Gehemmtheit und Angst, also näch in_
nen gerichtete Problemverar.beitungen. Mädchen
nehmen - insbesondere als Jugendliche und jr_rnge
Volljährige - häufiger als Jungen E. aus eigenern
E,ntschluss in Anspruch.

In der. DDR wurde die psychosoziale Versor.gung
von Kindern und Jugendlichen im WesentJiihen
von Psychologen an Polikliniken übernomrrren.
Erst nach der Deutschen Einheit wurde begonnen.
ein flächendeckendes System von EBSten-zrr er._
lichten, Das Beratungsangebot ist zunächst in stär_
kerem Maße als in den westlichen Ländern fiir Ju_
gendliche bzw. von diesen selbst in Ansprr-rch qe_

norntren worden. Inzwischen suchen Fämilient--
ähnlich wie in den alten BL - bereits fiir.ihre iün_
gelen I(inder' (irn Alter zwischen 6 Lrnd l2 Jahien)
die Untelstiitzung durch E.

Fachverband der E. ist die Bundeskonferenz für
Erziehungs-beratung e.V. (bke), Herr.nstr. 53.
90763 Füdh.

Klaus Menne

L



$ 28 Erzlehungsberatung
rErziehungsbcratungsstellen und andere Beratungsdienste und 'einrichtungen sollen Kinder, Jugend-

liche, Ehä und ariderc Erziehungsberechtigtc bei der Klärung und Bewältigung individueller und

famiienbezogener Problemc und der zugrunde liegenden Faktorea, bei der Lösung von Erziehungs-

fragen sowiJbei Trennung und Scheidung untef,stützen. 2Dabei sollen Fachlcäftc verschiedener

FaÄrichtungen 
"osammeo*irk"n, 

die mit unterschiedlichel methodischen Ansätzen vertraut sind.

I. Allgemeines.... I
IL Leistungsumfang und Profi|..........'... 6

Itr. Aufrrag....... 10
IV. Kritischc Bewcrtung und neucrc Lösun-

gcn................ 16

V, Erziehungsberatung im Kontext der
tI28............... 18

VI. Zuständiglcit, Kosten.......... ........,,' 22

Aufgabe der Beratung soll sein, .dic Raouchcn&n bci dcr Uiot4 von Problcmen &r l,cbcnsfüh.
rung zu untentürcn, ohnc ihnan eine bestimmte Lösung aufzudräagen" (\Pissenschaftlicher Beirat
für Familienfragen beim BMFSFJ 1998, 8 und 30). Beratung nach &m SGB VIII ist ,klassische Hilfe
zur Selbsthilfe" (Proksch Bld\P 1990, 323). Erziehungsberatung kan im Schwerpunkt als personen-
bezogene Beratung (in Abgrenzung zur inhalts-, aufgaben- oder thrmenbezogenen Beratung wie zB
Verbraucherberatung, Schuldnerberatung, Beratung für'ltohnungCose etc.) bestimmt werden,

Erziehungsberatung setzt das Zusammenwirken von (mindestens drei) Fachkräften verschiedener
Disziplinen in einem Team voraus. Zu den wichtigsten Fachrichttagen zählen: Psychologie, Sozial-
arbeit/Sozialpädagogik, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie, Medizin, Pädagogik und Heilpäd-
agogik, ggf auch Recht. Die Fachkräfte müssen mit unterschiedliüen methodischen Ansätzen ver-
traut sein (vgl Rn 5). Die - idR die Leitungsfunktionen wahrnehmeoden - Psychologinnen/Psycholo-
gen und die Sozialarbeiterinnen/Sozialarbeiter, Sozial-, Heil-, Diplor-Pädagoginner/-pädagogen wa-
ren hier die am stärksten vertretenen Berufsgruppen. Nach den Beeimmungen des $ 28 Satz 2 ist die
interdisziplinäre Zusammenarbeit als Regelfall zu erwarten (ganzhcidicher Ansatz, das multidiszipli-
näre Team trägt der multifaktoriellen Verursachung der Problerr Rechnung; vgl dazu auch $ 72
Rn 18).

Die Erziehungsberatung hat ihre Wurzeln in der Psychoanalyse. 1920 gründete August Aichhorn in
Wien erstmals explizit ,Erziehungsberatungsstellen". In den l970crJahren bekamen neben der Psy-
choanalyse auch weitere psychotherapeutische Verfahren wie zB di Verhaltenstherapie und die Ge-
sprächspsychotherapie stärkere Bedeutung. Heute hat jede zweite in der Erziehungsberatung tätige
Fachkraft eine Weiterbildung in Familientherapie oder systemiscbr Therapie abgeschlossen. Nach
einer Phase der Professionalisierung, die sich stark an psychothcnpeutische Schulen anlehnte, hat
die Erziehungsberatung heute diese Orientierung weitgehend abg*gt zugunsten einer Orientierung
an den Problemen der Ratsuchenden und des Einsatzes von Interrentionen aus verschiedenen Me-
thodenrepenoires. Die Leistung der Erziehungsberarung wird auf den Einzelfall hin jeweils metho-
disch neu kreien und kann in verschiedenen Senings staftfinden..Beratung erfolgt je nach Beson-
derheit des Falles in Form von Einzel-, Paar- und Familienberaturgoder auch in Gruppen.Zur Auf-
gabe institutioneller Beratung gehört auch fallübergreifende Arhft: Projektarbeit, prophylaktische
Arbeit, Kooperation mit sozialen Einrichtungen u.a.m.' (DAK 200f , 8).

ll. Leistungsumfang und Profll

6 Eine klare Abgrenzung von Beratung und Therapie ist sachlich niüt möglich. Bei Anerkennung von

übertappungÄ und Mischformen lässt sich die Erziehungsberatrng nach S 28 von einer Therapie

auf nast aÄ SCS V durch die im Vordergrund stehende Bearbeiung eines erzieherischen Bcdarfs

unterscheiden. .Für die Abgrenzung zwischen medizinischen unil nicht-medizinischen Maßnahmen

und damit für die Zuständigkeit der Krankenversicherung komnttes in erster Linie auf dic Zielsa-

zung der Maßnahme an..." issc :.g.zoo: - B 1_KR 31{01 R). Wciterhin ist die Erziehungsberarung

in d"er Regel auf einen kürzeren Zeitraum angelegt (85 % der Btratungen dauern weniger als ein

Jahr) undiffener als die methodisch eng definierten,Richtlinienvcrfahren' der Psychotherapie in der
-GKV. 

Erri.hungsberatung explorien gemeinsam mit den Ratsuöenden mögliche Veränderungen,

die zu einer Löiung des vorgesteltten Problems führen. ,Therali in der Erziehungsberatung ent-

,fiifit i" ihrer koÄplexen Einbindung und konkreten Zielorienti:rung dem Auftrag der Jugendhil-
fe' (bke ZKI 2008, 4r9).

7 Erziehungsberatung kann von Kindern, Jugendlichen, iungen Vol$hrigen, Eltern und Erziehungsbe-' 
rechtigtei in Anspiuch genommen werden. Die Beraterinnen undBetater sind weitgehend zur Vet-

schwifoenheit u.rpfli.htit. Zur Weitergabe von Sozialdaten sind rie nur im engen Rahmen der Vor-

,.Iilftä der gS 64 und 65 befugt. Flchkräfte einer anerkanna Familien- und Erziehungsbera-

tungsstelle uni.ili"g.tt zudem dei Pflieht zur \üahrung des Prirageheimnisses, dessen Verletzung

,-r"."n $ ZOI Abs. 1 ür. 2, 4, 5 SIGB strafrechtlich sanktioniert ist. Die Offenbarung von Inhalten des

Beratingsgesprächs gegenüber Drinen setzt grundsätzlich die Ehwilligung der beratenen Personen

oder einl gesetzliche Offenbarungsbefugnis (vgl KKG $ 4) voraus

g Für die Abktirung eines Gefährdungsrisikos bei anderen Einriclmrrgen und Diensten der Jugendhil-- 
i" iugt g 8a) nehÄen häufig Fachkrafte der Erziehungsberatung & Aufgabe einer im Kinderschutz

.rf"h"t.i.tr i?achkraft wahr. Diese haben in der Regel spezielle Fatbildungen zu den Themen .Kin-
derschutz., ,sexueller Missbrauch" oder 

"Gewalt 
in der Familie-absolviert und verftigen über eine

l. Allgemcincs

Das SGBVIII benennt an verschiedenen stellen (vgl $$ l Abs. 3satz2,8 Abs.3, 11 Abs.3 Nr' 6, 16

Abs.2 Nr. 2, 17, 18,21, 23 Abs.2 und 4, 25, t8, 34,36 Abs. 1, 37 Abs. 1 und 2, 41 Abs' 4, 42

Abs. 1, 51, 53) Beratung'als funlcionale Aufuabe und Leistung der Jugendhilfe und Erziehungsbera-

tong 
"is 

ittstitutionelle B-eratung. $ 28 stellt die Erziehungsbetatung in denKontext.der HzE (vgl da-

zu äuch Rn 18 ff). Sie hat die Aufgabe, die Enrwicklung von Kindern und Jugendlichen zu fördem

sowie die Eltern im Erziehungsproiess zu unterstätzen, nicht erst aber auch wenn zB Kinder durch

ihr Verhalten auffällig g.o'otJ.tt sind, in familialen Krisen sowie bei bzw nach Trennung und Schei

dung.

$ 28 beschreibt die Erziehungsberatung als Leistungsangebot der HzE. Diese Leistung kann in ver-

ichiedenen Organisationsformen erbrjcht werden. Die Aufgaben der Erziehungsberatung können

somit von rp.ii"ll"tt Einrichtungen (Erziehungsberatungsstellen), aber auch_ von anderen Diensten

und Einrichängen (zB Jugend-, Familien-, Lebensberatungsstellen, Jugendhilfestationen.und spezia-

lisierten Beratuigsstellen) wahrgenornmen werden, sofern dabei dic Vorausserzung erftillt wird' dass

hier Fachkräfte virschiedener Fachrichrungen, die mit unterschiedlichen methodischen Ansät'zen ver-

traut sind (vgl $ 28 Satz2), zusammenwirken.
Erziehungsberatung t28

entsprechende Beratungspraxis (vgl Menne 2008, 150). 2010 wutde bei 16.592 Erziehungsberatun-
gen eine Kindeswohlgefährdung als Grund für die Hilfe ausgewiesen. (Statistisches Bundesamt
20721.

2010 gab es in Deutschland 1.765 Erziehungs- und Familienberatungsstellen die im Rahmen der
Kinder- und Jugendhilfestatistik erfasst wurden. In ihnen arbeiteten 12.265 Personen, 80 7o davon
bei freien Trägern. Bei der Diskussion um die Bedarfsdeckung sind allerdings die zT enotmen rcgio-
nalen Unterschiede in der Angebotspalene und der Inanspruchnahme zu berücksichtigen. Im Rah-
nen der instirutionellen Beratung innerhalb der Jugendhilfe wurden im Jahr 2010 (1993\ 376.208
(197.9551 Beratungen abgeschlossen. Die Kontaktaufnahme zur Beratungsstelle erfolgte in der Hälf-
te der Fälle durch die Eltern. Nur 4,5 T" det Beratungen gingen auf die Eigeninitiative der jungen
Menschen selbst zurück. Die Beratungen fanden zu rund 55 % für männliche junge Menschen stan.
56 % befanden sich im Schulalter von 6 bis unter 15 Jahren, 23 Y" weten unter 5 Jahren und ca.

2l % l5 Jahre und älter. Nur 45 T" der jungen Menschen, um derentwillen die Beratung in An-
spruch genommen wurde, lebten 2010 noch bei beiden Eltern. Bei allein Erziehenden lebten 36,3 %.
Bei2l,7 % der Kinder, derentwegen Erziehungsberatung in Anspruch genommen wurde, hatte min-
destens ein Elternteil eine ausländische Herkunft; bei 8,2 "/o wird in der Familie vorrangig nicht
deutsch gesprochen.
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lll. Auftrag

Erziehungsberatung hat die Aufgabe, Kinder, Eltern und andere Erziehungsberec!.igt 1,l 
untelstüt- lO

""", 
u- Ii.e d.m"wohl des Kindes entsprechende Erziehung sicherzustellen (vgl.g 1.Abs. 1 u. 3).

är. *i.n,igr,.n Aufgaben sind dabei Beiatung und Therapie (vgl Rn_5), präventive Angebote und

Vernetzung"saktivitä; (vgl BMFSFJ 1999, 8). Als spezifische Ziele der Erziehungsberatung lassen

sich benennen:

r Frühzcitigc und lcbcorweltorico&ne Hilfe,
r stärkung der Ressourcco uad sclüsthilfekräfte der Familien und ihrer Mitglieder,

r Klärung-von elr kooflitthrft cngfundenen individuellen und familialen situationen,

r Bewältigung von Problcmlageq {risen und Störungen,

r Scluffco von Vcrbindungen zu cf,nruell erforderlichen weiteren Hilfen,
r VerrncidungdcrNotrcnatkatfimilienersetzenderMaßnahmen(velBMFSFJ1999,12fl.

Als Hauptgründe ftir die Inanspruchnahme von Erziehungsberatung weist die Statistik für 2010 aus: 11

r unversorgtheit des iungen Menschen (zB durch Ausfall der Bezugspersonen) (891)'

r Unzureichende Förderung/Betreuung in der Familie ( 1.71 3 )'
r Gefährdung des Kindeswohls (1.713)'

r Eingeschränkte ErziehungskomPetelr:z der Eltern (5.004),

r Belasrungen durch Problemlagen der Eltern (zB Krankheit, Behinderung) \13'544!.,
r Belastungen durch familiäre Konflikte (45.280)'
. Auffälligkeiten im sozialen Verhalten ( 1 6.606 )'
r Entwicklungsauffälligkeiten (19.775l,,

r Schulische/berufliche Probleme (17'854).

Die Ausgestaltung der Erziehungsberatung kann folgende Bestandteile vollständig oder teilweise be- 12

inhalten:

r Klärung des Beratungsbedar{s,
r Diagno-se des Entwicklungsstandes des Kindes oder Jugendlichen, ggf unter Einsatz von Tes$er-

fahren,
r Diagnose der familialen Situation,
r Therapeutische Arbeit mit iungen Menschen,
r Beratung der Eltem oder Elternteile,
r Arbeit mit der gesamten Familie,
r Intervention im sozialen Umfeld,
r Koordination der Hilfe mit anderen Maßnahmen.

Aufgaben der fallübergreifendea Beratung (vgl S 16) müssen Beratungsstellen, die Erziehungsbera- 13

tuninach S 28 durchführen, wahrnehmeri, 
"Ä 

üilf.U"dü.ftigen bekannt zu sein und um schnell ad-

äouäte andire Hilfeformen anbieten zu können. solche Aufgaben sind insbesondere:
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r Darstellung der Leistungen der Erziehungsberatung in der Öffentlichkeit als allgemein zugängl!
che psychosoziale Dienstleistung (Gemeindenähe),

r Erreichen von beratungsfernen (hilfsbedürftigen) Bevölkerungsgruppen durch niedrigschwellige
Angebote, lebensweltorientierte Methoden,

r Föiderung von Eltern und jungen Menschen in ihrer pädagogischen und/oder sozialen Kompe-
tenz,

r Thematisieren von allgemeinen, aus der Beratungspraxis erfahrenen Fragen, Tabus und Proble-
men des Gemeinwesens oder unserer Gesellschaft in der Öffentlichkeit, zB in Form gemeinwe-

senorientierter Arbeit,
r Förderung eines positiven Erziehungsklimas, einer positiven Einstellung zu Bedürfnissen von

Kindern, Jugendlichen und Familien in der Öffentlichkeit und Aufbau unt€rstützender Strukru-
ren (örtliche und regionale Sozialpolitik),

r Kooperation mit anderen psychosozialen und pädagogischen Einrichtungen, Initiativen und
Selbsthilfegruppen und Angebot beraterischer Unterstützung.

Aufgabe der Erziehungsberaung ist auch die Unterstützung der Kinder und Jugendlichen und ihrer
Eltern bei Trennung und Scheidung (hierzu vgl auch S 50 Rn 5, $ 50 Anhang Rn 29). Im Gegensatz

zum Beratungsanspruch der Mütter und Väter nach $ 17 ist hier iedoch auch die direkte Unterstüt-
zung der Kinder und Jugendlichen mit erfasst, bei denen es in der Folge von Trennungs- und Schei-

dungskonflikten der Eltern häufig zu massiven Belastungen und Problemreaktionen kommt.

In den lerzten Jahren haben sich neben und in Verbindung mit der traditionellen Erziehungs- und
Lebensberatung vielfältige zielgruppenorientierte Beratungsangebote entwickelt. Hierzu gehören -
neben Angeboten bei Scheidung und Trennung - Angebote zur Unterstützung alleinerziehender El-
ternteile, Angebote für Eltern von Kleinstkindern, Angebote zur Prävention von Kindesmisshand-
lung und zur Beratung und Untersttitzung misshandelter, sexuell missbrauchter sowie suizidgefähr-
deter Kinder und Jugendlicher, Angebote für junge Menschen, die den Ausstieg aus Prostitution und
Drogenmilieu suchen und Angebote für ausländische Kinder und Jugendliche in Lebenskrisen.

tV. Kritlrche Eewertung und neuere Lötungen

Die Jugendberichte der Bundesregierung (vgl $ 84) haben sich mehrfach mit Fragen der Erziehungs-

beratung befasst. Im 10. Kinder- und Jugendbericht (1998) heißt es zu diesem Thema u.a.: 'Die im
Achten Jugendberichr geäußerte Kritik, die Erziehungsberatung halte sich aus der mühseligen und
schwierigen Arbeit mit wirklichen Problemsituadonen heraus und habe sich infolgedessen längst aus

der Jugendhilfe verabschiedet .,. muss relativien werden. Nach neueren Untersuchungen werden Er-
ziehungsberatungsstellen auch wegen der Vernetzung mit anderen Diensten der Jugendhilfe durch-
aus von Familien mit komplexen Problemstrukturen in Anspruch genommen* (BT-Drucks.

13111368, 245). Der Bericht weist allerdings darauf hin, dass ,Multiproblemfamilien' und Nicht-
deutsche von den Beratungsstellen nur schwer bzw unterdurchschnittlich erreicht werden: ,,die größ-

te Herausforderung ftir die insdrutionelle Beratung nach $ 28 KJHG ist nach wie vor, bestimmte
Hilfeempfänger nicht auszugrenzen, dh die Angebote niedrigschwellig und gemeinwesenorientiert zu
gestalten" (ebd, 2461. Allerdings fordert der Bericht auch, dass ,das Ziel des KJHG, die Erziehungs'

beratung in die önliche Jugendhilfestruktur einzubinden, nicht gleichzeitig dadurch wieder in Frage

gestellt werden darf, dass der individuelle Zugang für Kinder und Eltern erschwert wird" (ebd, 263)
und zieht ein übqrwiegend positives Fazit: ,Das breite Beratungsangebot von Informationen über
kürzere Beratungen in Fragen der Erziehung bis zu Beratungen mit begleitender therapeutischer Hil-
fe hat sich insbesondere dort, wo es wohnumfeldorientien war, als Jugendhilfeangebot bewähn, wie
die ständig ansteigende Nachfrage dokumentien" (ebd,265l.2007 wurde Erziehungsberatung zu

34,1 % von Alleinerziehenden in Anspruch genommen. Knapp 17 %" derer, die in eine Erziehungsbe-

ratungsstelle gingen, lebten ganz oder teilweise von Transferleistungen, 79 % hatten einen Migrati-
onshintergrund (KomDat 7 12009, 9 ff).

Bei den Erziehungsberatungsstellen sind seit Jahren verstärkte Bemühungen erkennbar, institutiona-
lisiene Beratungsangebote in lebensweltorientienc Konzepte einzubeziehen (vgl dazu Thiersch 2007'
699 ff). Die Einrichtungen ö(fnen sich zum Umfeld, zum Stadtteil, beziehen neben der Familie auch

die Arbeits- und Wohnumwelt und die hier vorhandenen formellen und informellen Netzwerke in
den Beranngs- und Unterstützungsprozess ein (von der Fall- zur Feldorientierung; von der

,Komm-" zur .Gehsrruktur"). Hierzu gehören dann auch: Eröffnung kurzer Wege ftir die Adressa-

ten, Abbau institutioneller Schwellen, offene Sprechstunden, Ausbau der Kooperation mit anderen

17
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$ 28 SGB Vlll:
Institutionelle Eziehungsberatung

Roman Nitsch

Beratung in der Erziehung findet in unterschiedlichen Kontexten der Jugend-

und Familienhilfe statt. Eine besondere Stellung nimmt dabei die institutiona-

lisierte Erziehungsberatung ein, die unter Bezeichnungen wie,,Beratungsstel-

le ftir Kinder, Jugendliche und Eltern" oder,'Psychologische Beratungsstelle

tiir Erziehungsfragen" flächendeckend in ga:rz Deutschland angeboten wird.

Eniehungsberatungsstellen zeichnen sich dadurch aus, dass sie aufder gesetz-

lichen orundlage des $ 28 SGB VIJI in einem multidisziplinär zusalnmenge-

setzten Term sowohl Kinder und Jugendliche als auch Eltern und andere Erzie-

hungsberechtigte lnterstützen. Mit der Definition der Leistung im SGB VIII
und mit dem dadurch konstituierten Rechtsanspruch auf diese Hilfe wurden

die Beratungsstellen in der Jugendhilfe verankert und zu einern Teil des geglie-

derten Erziehungshilfesystems.

Ihrc Ursprünge hat die institutionelle Etziehungsberatung im medizinischen

Bereich. Die ersten Gründer und kiter entsprechender Einrichtungen war€n

Arzte, und vor allem psychoanalytisches Gedankengut gab den theoretischen

Hinlergrund sowohl ftir viele der ersten Beratungseinrichtungen als auch für
die in den ersten Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg neu oder wieder gegrün-

deten Befratulgsstellen ab. Zu einer echten Institutionalisierung und Professio-

nalisienrng von Beratungsstellen, die sich auf die Fahnen geschrieben hatien'

bei Entwiöklungsschwierigkeiten von Kindem und bei Erziehungsproblemen

zu helfen, kam es erst in der Zeit der Weimarer Republik. Es dauerte ein weite-

res halbes Jatnhundert, bis in den | 970er-Jahren praktisch alle Stiidte und Re-

gionen der damaligen Bundesrepublik mit Erziehungsberatulg versorgt wur-

den und ein quantitativer Ausbaustand erreicht wurde, wie er bis heute fast un-

verändert besteht. In der ehemaligen DDR gab es vergleichbare Einrichtungen

nur in geringer Zahl; erst nach der Wiedervereinigung wurde in den neuen

Bundesländem ein Beratungsnetz aufgebsut. Nach der letzten Erhebung des

trägerübergreifenden Fachveöands Bundeskonferenz filr Erziehungsberahlng

Ote) gitt äs in Deutschland iasgesarnt 1.050 Erziehungsberatungsstellen mit
ca_ 5.1ü Berafungsfachkräften (Bundeskonferenz fiir Erziehungsberatung

2012. S. 50). Ca. zwei Driuel davon befnden sich in fuier Trägerschaft, ein

Drittel in öffentlicher Trägerschaft. Die bedeutendsten BerufsgnlpPen unter

den Fachkräften in der Erziehungsberatung sind die Diplom-Psychologen (ca.

die Hälfte der Mitarbeiter) und die Diplom-Sozialpädagogen (ca- ein Drittel
der Mitarbeiter). Ein Großteil der Fachmitarbeiter verfügt über psychothera-

peutische Zusatzqualifikationen unterschiedlicher Fachrichtungen.

92

Roman Nitsch

Die Interventionen der Erziehulgsberatung sind typischerweise weniger zeit-

intensiv als die der anderen Erziehungshilfen, was damit einhergeht, dass sie -
auf den Einzelfall bezogen - weniger koslen. Der zeitliche Aufwand pro

Seratungsfall liegt im Durchschnitt bei elf Kontakten pro Fall (Statistisches

Bundesamt 2012. S. 49; Tab. l2-2). Die durchschnicliche Dauer eines Be-

rahrngsprozesse.s beEägt fflnf Monate (Statistisches Bundesamt 2012, S. 59,

Tab. 16.2). Dabei gibt es aber eine große Spannbreite: Sie reicht von einem ein-

maligen klärcnden Gespräch bis zu einer Begleitung von Familien und jungen

Menschen über mehrere Jahrc hinweg. Die Form der Intervention reicht von

der Beratung im vertraulichen Beratung$setting bis zur Hilfe in komplexen [r-
benssituationen unter Einbeziehuns zahlreicher andercr Akteure aus Behörden

und lrxtitutionen.

Erziehungsberatung ist die unter den Erziehungshilfen bei Weitem am häufigs-

ten zum Einsatz kommende Hilfe, häufiger eingesetzt als alle anderen Hilfear-
ten zusammen. Im Jahr 201 1 wurden 310.8 l 3 Beratungen nach $ 28 SGB VIII
neu begonnen (Statistisches Bsndesamt 2012, S. 9, Tab. 5.2). Auffallend ist,

rlass die Tahl der Beratungsfälte in den letzten beiden Jahrzehnten rasant ge-

stiegen ist, obwohl kaum noch ein Ausbau der Beratungsstellen statifand und

die Zahl der beschäftigten Fachkräfte weitgehend gleich blieb' Ohne einen fle-
xiblen, an die Nachfrage atrgepassten Umgang mit den Beratungsressourcen

wlire diese Entwickluag nicht möglich gewesen. Das bedeutet aber auch, dass

pro beratener Familie immer weniger Zeit zur Verftigung stand. Fachveöände

wie die bke fordern deshalb einen Ausbau der Beratungsstellen, um in
Deutschland wenigstens einen Ausbaustand zu erreichen, wie ihn die Weltge-

sundheitsorganisation (WHO) empfiehlt, nämlich vier Beratungsfachkriifte
(Volfzeiaiquivalente) je 10.000 Minderjährige' Die derzrlitige Quote liegt nur

trli2,3 je 10.000 (Gerth, Ulrich; Menne, Klaus 2010, S. 837).

Eine Besonderheit unter del Erziehungshilfen ist, dass die Erziehungsbera-

urng grundsätzlich für Eltem und junge Menschen tei zugänglich ist' ohne

vorgeschaltete Hilfegewähmng durch das Jugendamt. Zwar gllt auch fiir die

Erziehungsberatung die Vorgabe, dass für eine voraussichtlich längere Zeit
dauernde Hilfe eine Hilfeplanung im Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte

rorannehmen ist. Die Hilfeplanung kann aber in einem vereinfachten Verfah-

ren innerhalb der Beratungsstellen selbst ohne Einbeziehung des Jugendamts

erfolgen. Diese zunächst nicht unumstrittene Praxis wurde durch den Gesetz-

geber mit der SGB-VIII-Novellierung 2005 explizit im neuen $ 36a in das Ge-

setz aufgenommen. Der öffentliche Jugendhilfeträger soll ,lie niedrigschwel-

lige, unmittelbare Inanspruchnahme Yon ambulanüen Hilfen, insbesondere der

Erziehungsberatung, zulassen" und dazu mit den Leistungserbringern Verein-

banrngen über,die Voraussetzungen und die Ausgestaltung der [ristungser-
bringung sowie die Übernahme derKosten" abschlie8en. Entgegen den Bestre-

bungen einiger Bundesländer wurde auch die Gebührenfrciheit flir die Inan-

spruchnahme von Erziehungsberatung abgesichert'
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Roman Nitsch

I Ur. nei den 20ll begonnenen Beratungen lebten 18,9 Prozent der jungen

f, Menschen von sozialen Transferleistungen wie ALG II oder Sozialhilfe (Sta-

, tistisches Bundesamt 2012, S. 25, Tab. 8.2), ein deutlich höherer Prozentsatz
rls in der Gesamtbevölkerung. Auch Alleinerziehenden-Familien sind in der

' Erziehungsberatung stark überrepräsentiert mit 36,7 Proz€nt der 201I b€gon-
nmen Beratungen (Slatistisches Bundesamt2012, S. 17, Tab.6.2), alsoeinFa-
milientyp, der am stitksiea von Armutslagen betroffen ist. In diesen Befunden
zeigt sich, dass die Bemühungen der Beratungsstellen um eine öffnung des

Zrgangs und um mehr zugehende Arbeitsweisen Erfolg hatten. Nachholbedarf
gibt es noch bei der Beratung von Familien mit f,ligrationshintergrund @un-
deskonferenz ftir Erziehungsberahrng 20 I 2, S. 35f .).

Zum traditionellen Bemühen von Erziehungsberatungsstellen gehört es, Eltern
und Kinder möglichst fräh im tcbenslauf zu erreiche:r, weshalb es verbreitet
Xooperationsformen mit Kindergürten gibt. Eltern mit Kindem unter drei Jah-
r€n waren aber bis vof wenigen Jahren in der Etziehungsberatung eher selten
anzuheffen, weil die Beratungsstellen offenbar nicht als adäquatc Anlaufstel-
len bei Problemen in dieser lebensphase wahrgenommen wurden. Durch be-
sondere Angebote zur Unterstützung bei Regulationsstärungen von Babys und
Kleinkindern wurden enonne Zuwächse der Betatungszahlen in dieser Zicl-
gnrppe eneicht.3

Sexuelle Gewalt in Familien und andere Gefilhrdungen des Kildeswohls ste-
hen seit vielen Jahren im Fokus der Erziehungsberatung. Im Rahmen des neu

eingefügten $ 8a im SGB VIII nehmen Mitarbeiter von Erziehungsberatungs-
stellen häufig die Aufgabe der im Kinderschuo erfahrenen Fachkraft auch ge-

genüber anderen Diensten und Einrichtungen wahr. Sie haben dafür entspre-

chende Weiterbilduagen absolviert (Bundeskonferenz für Erziehungsberatung
2006).

Erziehungsberatungsstellen können durch ihre diagnostische Kompetenz und
durch ihre Kenntnis des psychosozialen Hilfenetzes an der Hilfeplanung mit-
wirken und gegebenenfalls ergänzende Funktionen im Verbund mit anderen
Erziehungshilfen wahrnehmen. Eine Erhebung der Bundesko:tferenz für Er-
ziehungsberatung für das Jahr 2([3 ergab, dass Beratungsstellen hochgerech-

net an der Erarbeitung von liber 12.000 Hilfeplänen für andere Erziehungs-
hilfen beteiligt waren. Das entspricht ca. l0 Prozent der in diesem Jahr begon-
nenen Hilfen und zeigt, dass es hier einen bedeutenden Verknüpfungspunkt in-
nerhalb der Erziehungshilfen gibt.

Über die Erziehungshilfe hinaus bieten Erziebungsberatungssüellen erg:inzen-
de, regional eigenständige Schwerpunktleistungen im Rahmen der Jugendhilfe
an. Dabei hat in den Beratungsstellen vor allem die Prävention einen hohen

3 24.,140 bcgonncne Beratungen in 201 I (Statistisches Bundesamt, 2012, 9, Tab. 5.21 dazu auch:

Bundeskonferenz ftlr firziehungsberatung, 2Ol 2, 28).

Die Möglichkeit filr Ettern und junge Menschen, in unkomplizierter Weise und

ohne Kätenbelastung Beratung in Anspruch nehmen zu können' führt dazu'

dass Erziehungsberaiung auch in Anspruch Senommen wird, wenn der Pro-

blemdruck n*h nicht so ausgeprä8t und die Gewährleistung einer dem Kin-

deswohl entsprechenden Erzietiung noch nicht so stark in Frage gestellt ist,

wie es norma'lerweise dem Einsatz anderer, intensivercr Erziehungshilfen vo-

rausgeht.r Erziehungsberatung kommt insofero ejry präventlve Funktion-ge-

genüLr eingreifendären Hilfen zu, die sie in dem MaSe ausfüllen kann, in dem

ä ih. geünlt, eine Verschlimmerung der Problemlagen der Familien bezie-

hungsieise-der Fehlentwicklungen von jungen Menschen abzuwenden'

Entsprechend dem Aufoag aus dem sGB VIII sollen Erziehungsberatungs-

stellen

,,Kinder, Jugendliche, E|tern und andere Erzichungsberechtigte bei der Kläirung

und Bew:iltigung individueller und familienbezogener Probleme und der zugrun-

de licgenden-Faktorenn bei der Lösung von Erziehungsfragen sowie bei Trennung

und Scheidung ulterstiltz,en" ($ 28).

In der Praxis werden die Bcratungsstellen mit einem großen speltrum von An-

liegen, Fragestellungen und Problemsituationen konfrontieG die unterschied-

ticie VorgJhensweiien und eine unterschiedliche Intensität der lntervention

erfordern. Sie haben es zum Beispiel mit Etziehungsunsicherheiten von Eltem

zu tun, mit internen Farnilienzwiitigkeiten, mit Konflikten zwischen Familien

und sozialen Instilutionen, mit Entwicklungsaufftilligkeiten bis hin zu psycho-

pathologischan Symptomen, mit lristungsproblemen von Kirdern und Iu-

iendicf,en und mit Biwältigungskrisen bei gravierenden biografischen Ereig-

iissen. Eine Fixierung auf üstimmte therapeutische Modelle, wie sie zeitwei-

se in der Entwicklung mancher Erziehungsberatungsste llen versucht wurde, ist

damit nicht vereinbar. Gefordert sind vielmehr Flexibilität und Pragmatismus,

um die Kompetenzen und das fachliche wissen der Berater in einer den unter-

schiedlichen Aufgaben angemessenen weise einzubringen. Die Praxi_s-{9r

Erziehungsberatung entspricht dieser Herausforderung (Kurz-Adam 1997,

s.224).dine vo.reiterfunktion hatten die Beratungsstellen bei der Adaptation

systernischer familientherapeutischer Ansätze. systemische Analyse und sys-

tÄmisches Handeln gehören mittlerweile zum Standardrepertoire der gesam:en

Erziehungshilfe.

Eine methodische offenheit und Flexibilität ist auch erforderlich, um alle Be'

völkerungsgruppen zu erreichen, die Beratungsbedarf haben. Erziehungsbera-

tungsstelieistäidenlangeZnit im Verdacht, ehereine,Mittelschichsklientel"

zu Jrreichen.2 Nach den aktuellen statistischen Daten ist dies nicht mehr halt-

I Empirisch wurde dicser unterschied zwischcn dcr Erziehungsbcratung und den andercn Erzie-

hungs'hilfen durch die Jugendhitfe-Effekte-studie beschrieben (Schmid! M' H.' 2001' 20).
, Eire lcritische Betra"htung der Erziehungsberatung unter diescm Aspekt lindet sich z.B' in:

Bundesminister für Jugend, Fanilie, Frauen und Gcsundheil (1990)'
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Stellenwert: Prävention hat ihrcn Platz sowohl in der Einzelfallberatung (2.B.

Mediation bei Sorge- und Umgangsrechtskonflikten, um Kiodern ein fötderli-
ches familiäres umfeld zu erhalten) als auch fallübergreifend (2.3. Elternbil-

dungskurse, um der Entwicklung schwerwiegender Erziehungsprobleme vm-

zubeugen; z.B. Anti-Gewalt-Projehe, um Problcmlagen an Schulen zu ent-

schärfcn). Erziehungsberatungsstellen arbeiten vennetzt mit anderen Akteuren

der psychosozialen Versorgung vor Ort und entwickeln ihr Profil entsprechend

dem regionalen Bedarf und der örtlichen Angebotsstruktur.
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